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einfache’ Waiseri Fr. 68,75 und' Doppelwaisen' Fran-

ken 13780, ,
! Rund’ 370,000 Greise ‘und Greisinnen "erhal-
tén soforf diese Betrige, ohne jemals-etwas
an' die Versicherung bezahlt zu haben. Manner
und Frauen, die heute 50 und mehr Jahre alt sind,
zahlen"Wenige -Jahre jahrlich: 18 Fr..oder 12 Fr., oder

auch nur 12 Fr. und 8 Fr. in die Versicherung ein, -

umdann’ nach’ kurzer Zeit, vom '65. Jahre: an, jahr-
lich 500--600 Fr. zu-erhalten. Muk man dann sol-
chen Leuten noch sagen, ‘wie wohltitig die Versiche-
rung i s werden' b S

. 'Es'liegt im Wesen' jedér’ Versicherung, daf sie
zur ‘Ausrichtung der Leistungen an die Versicherten
Pramien einfordern muk. C%b man das Leben, die
Gebaude, ' das Mobiliar oder die Kulturen versichere,
immer ist eine Prémie zu entrichten, bald grofer,
bald kleiner. Und niemand stoft sich daran. Man
findet es in"Ordnung; denn man darf dann beru-
higf. sein, ob der Bliy ins Haus schlage oder Hagel-
S‘.'cala die Gefreidefelder oder Weinberge verwuste.
'_","’N&hé'zu' 100" */o der Gebaudebesiker zahlen le-
benslanglich namhafte Betrage in die obligatorische
Gebaudeversicherung ein, ohne je einen Rappen
‘zurlickzuerhalten, oder zuriickerhalten zu wollen, und
éin grofier' Teil' der Bevolkerung ist gegen Unfall
versichert, ‘ohne je ‘¢ine Forderung-an ‘die' Unfall-
ansfalt stellen zu miissen.

. Und’ nun will man- sich dariiber verwundérn oder
gar' entriisten, dafy die- allgemeine Volksversicherung,
die “unsere  Greise und~ Greisinnen, ' Witwen ‘und
‘Waisen gegen ‘die’ bittere Not des Lebens versi-
chern’ will, eine bescheidene Pramie erheben’ muk.
Wie ‘sonderbar!

Was' zahlt-der Mann? 18 Fr. jahrlich, Was die

Frau? 12 Frojahilich, ‘Und- bei dieser klginen -Lei-

sfung’'hat “‘man- die Gewilsheit, 'daf’' man im*Alfer
¢inen " Rechfsanspruch auf eine Rente ‘hat und’im
Fall*éines friihen’ Todes "des "Ernahrers der Familie
Witwen und ‘Waisen' eine willksmmene ' Beihilfe
Futeil wird,

- "Man' hortjefit, die sogenannte Almoseninitia-
tive' sei zustande gekommen. Sie ‘will aus den’ Er-
trégnissen der' Tabakbelastung “diirftigen Leuten Zu-
wendungen machen. Ganz abgesehen' davon, ‘daf
diese Initiative ein ,totgeborenes Kind" ist, wiirde
selbst-im Falle ihrer Annahme von' daher ein Hand-
werksmeéister - oder - Gewerbetreibender -hie einen
Rappen ‘erhalfen. Hier besteht fiir die*Kreise des
Gewerbestandes’ keinerlei Hoffnung.

" Aber der Arbeitgeberbeitrag, der sollte  nicht
sein! " Ein ‘Bauersmann sagte mir: ‘,Ich’ habe drei
Khechte? die kénnen nicht fir ihr ‘Alfer sorgen; ich
wiirde mich aber schdmen, wenn sie spafer armen-
gendssig  wiirden ; ‘diesen Beitrag entrichte ich darum
gerne.” Nicht wahr, Handwerksmeister und Gewerbe-
freibende, eine Maschine schreibt man — - gewshn-
lichin* recht ansehnlichen Befragen —:ab, 'um zu
iHremErsafy “eine neue einzustellen, wenn 'sie” nicht
mihr brauchbar ‘ist. 'Warum kannman sich denn
riicht dazu - vetstehen, eine menschliche ~Hilfskraft
gleichsam™ auch' abzuschreiben, und zwar mit ‘blok
Vs i pro- Jahr, 'um an ihre Stelle eine neue' seken
zu kdnnen. ‘Ich' weik, -dafy es wenige’ Haridwerks-
meister Eeben wird, die das Herz ‘nicht” auf "dem
rechten Fleck' haben. Die  weifaus gréfite’ Zahl' wird
sich' an 'diesém bescheidenen Arbeitgeberbeitrag nicht
stoken. Sie' werden fiihlen, dafj es nicht schén
ist, einen ausgedienten Arbeiter einfach auf
die Gasse zu stellen.

* Jeder ‘Meister der’ Arbeiter ‘halt, imubl doch durch
sie” etwas: verdienen. Sonst hielte er sie ja nicht.
Darum' keine® Engherzigkeit! Dieser Arbeitgeberbei.
trag: ‘bringt keinen Meister ‘um "und' ‘garantiert::die
Verjiingung ‘der: Arbeiterschaft. ’

Die groken-Arbeitgeberbeitrdge werden von: der
Grobkindushie *bezahlt, und: die “ist nicht- dagegen.
So . hat" beispielsweise -Nationalrat Dr.  Sulzer von
Winiterthur-in “der nationalratlichen Kommission® fiir
die - Versicherung - erklart, dak dieser Beitrag. gerecht
sei-und- daf- er ihn gerne -zahle, ' trokdem er fiir
sein -Geschaft -eine: groke Summe ausmache.

Handwerksmeister und Gewerbetreibende,

habt-Verstand und Herz. Die Versicherung wird
Euch’ zur Wohltat' werden! Kampft fiir sie!

‘Was fiir Anforderungen miissen
an eine gewerbliche Buchhaltung
‘gestellt werden!?

Jeder Handwerker muf eine gute Buchhaltung
haben. Ungeniigende Vorkenninisse, Mangel an Zeit
und direkte Schreibunlust miissen bei einer Biicher-
Einrichtung im" Gewerbe  weitgehend  berticksichtigt
werden. Die ndtige Geschaftsiibersichf mufk mit einer
leichtverstandlichen' Anlage  und* einem Mindestmal;
von Schreibarbeit” erreicht- werden.

Bei den Einnahmen missen die verschiedenen
Arten, ob- aus Geschaft fiir' Waren- und’Arbeitslei-
stung, Mietzinsen oder Bankverkehretc., -leicht er-
sichtlich sein. '

Bei den Ausgaben ‘missen' die Gewinnungs-
kosten, wie Material, :L.ohne! und™ Unkosten, ‘als Ge-
genposten ‘der Einnahmen “aus Geschaft, fortlaufend
ersichtlich sein, ferner die Privatbeziige (Haushalf); An:
schaffungen, Liegenschaften-Unterhalt,” Abzahlungen,
Bankverkehr“efc.

Aus ‘diesen Grinden fallt das einfache Kassa-
b u ch mit Einnahmen und'Ausgaben, aber: ohne ‘Aus-
scheidung derselben, weil unigentigend; aufser Befracht.
Wenn vorhanden, hat dieses einfache Kassabuch heufe
nur noch den Charakter eines Notizbuches.

"Das Kassabuch mit Kolonnen beruht-atf
folgender Grundlage: a) Kunden. Die Abrechnung
fur die’ einzelnén %unden fir Rechnungen und Zah-
lungen erfolgen in Vor- oder Hiilfsbiichern, event
in'Briefordnern” eingereihten Rechnungskopien. - Er
die'vom Kunden e?eis’ref‘en Zahlungen kommen'no
ins Kassabuch. b) Lieferanten. Die eingehenden
Fakturen werden ‘in- einem Hiilfsbuche noftiert, ed'er
bei-klaren  Verhaltnissen nur in Briefordnern gefihrt
Auch “hier - werden  erst - die ‘geleisteten ' Zahlungen
noch ins" Kassabtich ‘ eingefragen.

Je nachdem einfache,  klare oder grofsere, kom-
plizierte: Verhltnisse vorliegen, entstehen'-nun ver
schiedene: Stufen fiir dieses Kassabuch mit Kolonnen:
A) Fiir Gewerbebetriebe ‘ohne eigenem Hause
Es miissen -Kolonnen' in-gentigender Zahl vorhanden
sein,  damit' ‘die-‘Ausscheidung sicher durchgefiht
werden kann, ‘eventuell auch. fiir neu nétig werdend®
Konten. Zuwenig Kolonnen erschweren den AbSChJU '
B) Fir Gewerbebetriebe mit eigenem Haus®
Die Mgglichkeit - getrennter: Rechnung zwisch{énVGeJ
schaft und Liegenschaft: mufy ‘vorhanden- séin ”E "
sollte atch wenn - irgendwie  méglich durchgefi :
wetden. C) Fiir Gewerbebetriebe mit groerm PZ Y
checkverkehr und vielseitigen Verrechnungen aller AT
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Diese drei Stufen.haben das einfache Kassabuch zur
Grundlage. Erst die Zahlungen werden fiir die eigent-
liche Buihalfung erfafit. D) Wenn der Einbezug des
Kreditverkehrs von Kunden und Lieferanten ™ (der
Bankverkehr ist schon in-den drei ersten Stufen. in-
begriffen) notig wird, so empfiehlt sich das ame-
rikanische Kassa-Journal, also doppeltes Buch-
haltungssystem.  Im Gewerbe wird dieses, friiher all-
gemein Ubliche System, heute nur noch angeraten,
wenn -Bureaubetrieb. mit Fachpersonal zur Verfiigung
steht. .

Durchschreibebuchhaltungen konnen im .
Gewerbe nur unter grohen Vorbehalten angeraten
werden. Nur wer perlekte Kenntnisse der doppelten
Buchhaltung hat, kann eine Jurchschreibebuchhaltung
richtig fihren. Zu weit gehende sind im Gewerbe
ebenso ungeschickt, als zu primitive Systeme. Viel
wichtiger als eine grofe Buchhaltungsanlage ist ein
weckmahiger. Jahresabschlufy.  Auf alle Falle muf . ein
Geschdftsmann seine Buchhaltung auch verstehen,
denn er selbst ist vorkommenden Falles dafiir haftbar,
nicht. der Angestellte.. Fir gewerbliche Verhiltnisse
sind gebundene Biicher, mit wenig Kosten, die si-
cherste Ordnung.

Dem Blicherabschlubwesen mul die grokte
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das Eingangs-
inventar mufy schon eine gute Ubersicht bringen
mit Ausscheidung des Geschafts- und des Liegen-
schaftsvermdgens. Das Schlufinventar muk die
Vermbgensbewegungen erkennen lassen, besonders
Anschaffungen, Ausbau der Liegenschaft, Abzahlungen
und andere Geldbewegungen. Ferner sichere Fest-
stellung des Vermégensvor- oder Riickschlages. Ferner
ist eine Betriebsrechnung (Gewinn und Verlust)
dls Verarbeitung der ganzen Buchhaltung unerlaklich.
Anhand der Betriebszahlen wird der Verdienst be-
rechnet und damit erst die Ubersicht Gber den Ge-
schiftsbetrieb erreicht. Sehr nétig ist ein Unkosten-
auszug aus dem Kassabuche, nach den einzelnen
Gruppen, wie Zinse fir Befriebskapitalien, Mieten
fir Geschaftslokale, Versicherungen etc. Denn heute
dreht sich sehr viel um die Unkosten, in vielen Fallen
sind sie ausschlaggebend fiir den Bestand des Ge-
schéftes, so dafy detaillierte Kenntnis der Spesen sehr
wichtig ist.

Allen diesen Anforderungen gentigt in weitgehen-
dem Mahe das Buchhaltungssystem Schirmer/Suter.
Ao einer Malermeister-Versammlung erklart Herr M.
2 verschiedenen Zeiten schon drei Buchhaltungs-

urse mitgemacht zu haben. Weil ihm nicht passend,
abe er keines der durchgenommenen Systeme ein-
geﬂihn‘, wohl aber immer Anstinde gehabt bei der
fuereinschakung. Nach einem Kurse Suter im Hand-
werkerverein Bilach sei das System Schirmer /Suter
von den meisten Teilnehmern eingefiihrt worden.
B¢ Vorlage dieser Buchhaltung sei die Prifung fiir
feverzwecke ohne Anstand in kiirzester Frist erle-
igt worden. Der Steuerkommissar Herr St. habe
ogar Herrn M. gesagt, er solle nun noch den an-
ern- Handwerkern einen Buchhaltungskurs erteilen.

Auskunft erteilen: A. Schirmer, Nationalrat,
$ Gallen; Jos. Suter, Biicherexperte, Ziirich 6.

Russenholz und Zwangsarbeit.

'Uber dieses Thema finden wir in der ,Schwei-
rischen Handelsborse” Nr. 43 und 44 folgende in-
Rressante Ausfiihrungen, die sicherlich auch unsere
%er inferessieren werden

Problems gekommen.

Die Stellung der russischen Holzwirtschaft als Teil
der gesamten Weltholzwirtschaft -ist in allen Fach-
blattern erschopfend behandelt worden.. Von einer

anfanglich rein verurteilenden Kritik' Gber. das.Wie-

derauftreten Ruflands als Holzexporteur und-: teils
allzu geringschakigen, teils -allzu_angstlichen Prophe-
zeiungen. tber dessen Auswirkungen ist man mit der
Zeit zu einer sachlicheren Wiirdigung des . ganzen
Russisches  Holz wird heute
als Tatsache hingenommen und. in-der Holzwirtschaft
zahlreicher -Lander als wichtiger Faktor in Rechnung
geselit; man denke - nur an die. planmakige. Ein-
schrénkung der -Holzgewinnung in- den. Nordstaaten
mit ‘Riicksicht auf die feststehende .Eindedkung -zahl-
reicher .Konsumgebiete durch Russenholz. _
Umstrittener -als die Tatsache .der russischen -Holz-
ausfuhr ist heute .noch die,Frage, unter welchen Be-
dingungen sich die russische Holzgewinnung voll-
ziehe, das heifit ob dabei Zwangsarbeit. im Spiele
sei. In seinem soeben herausgegebenen Werk ,Sowr
jethandel und Dumpingfrage” verneint Richard Oeh-
ring das Bestehen einer Zwangsarbeit. .in, der. ‘russi-
schen. Forstwirtschaft, indem er unter anderem schreibt:
Die Behauptung, dafs in.der. Sowjetunion Zwangs-
arbeit angewandt werde, hat den flammenden Pro-
test der auslandischen Fachleute .in der Sowjetunion
hervorgerufen, die die Verhilinisse aus eigener An-
schauung beurteilen kdnnen. Es ist richtig, daf .auch
in den nordeuropaischen Wald-. und - Holzbeschaf-
fungsbezirken zwangsverschickte Kulaken, angesiedelt
sind, die im Zusammenhang mit der Kollektivierung
ihre alte Wirtschaft aufgeben mufiten und die .nun
in neuen Bezirken Boden zugewiesen erhalten. Aber
diese .ehemaligen Kulaken sind . nichts anderes .als
Bauern an den neuen Siedlungsorten, und’sie wer-
den in keiner Weise -zur Arbeit gezwungen.. Der
einzige Zwang zur Arbeit ist der in der Welt allge-
meine wirtschaftliche Zwang, die Notwendigkeit :der
Erwerbung des Lebensunterhaltes. Eine Ursache,. die
Bauern der nérdlichen Waldbezirke zwangsweise, zur
Forstarbeit heranzuziehen, besteht schon deshalb nicht,
weil wéhrend der langen Wintermonate, in, denen
die landwirtschaftliche Arbeit stockt, die Bauern die
Arbeitsméoglichkeit in den Waldern zur™ Erhohung
ihres Einkommens benuken. Das gilt ebenso fiir:die
ehemaligen hier angesiedelten Kulaken. Sie kénnen
den Bauernorganisationen. und- Gewerkschaften bei-
treten, sind voll in die Kollektivvertrdge und in die

‘Sowjetarbeitsgeseligebung einbezogen und kénnen

in keinem Sinne als Zwangs- oder Striflingsarbeiter.
bezeichnet werden.

Dieses Argument (der Zwangswirtschaft) ist im
Jahre 1930 entstanden, wo die Entléhnung der. Sow-
jet-Forstarbeiter, wenn man nur den reinen Lohn
betrachtet, drei- bis viermal so hoch ist wie in der Vor-
kriegszeit, und zwar bei betrachtlich kirzerer Arbeits-
zeit. Es werden in den Waldern fir die Holzfaller
massenhaft anstandige Wohnhauser, Speisehiuser,
arztliche Laboratorien und Kulturinstitutionen gebaut,
von denen in der Vorkriegszeit keine Redge sein
konnte. ‘

Gegenwartig werden die Bauern zu Bedingungen
beschaftigt, die im Kollektivvertrag zwischen c?em
staatlichen Holztrust und ‘der Gewerkschaft der Land-
und Holzarbeiter festgelegt sind. Der Vertrag sight
den Achtstundentag und Zuschlage fiir Uberstunden
vor. Die Lohne sind wie folgt vereinbart fiir Holz-
faller 1 Rubel 75 Kopeken, fir Holzsager 2 Rubel
20 Kopeken pro Tag. Die Lohne fir Bauern mit ei-
genem Pferd betragen ungefshr 3 Ruke! und 20 Ko-



	Was für Anforderungen müssen an eine gewerbliche Buchhaltung gestellt werden?

